
 

1. Änderung  des  
 
Öffentlich-rechtlichen Vertrages 
 
 
zwischen 

 

der Stadt Schortens, vertreten durch den Bürgermeister Gerhard Böhling 

sowie 

der Stadt Jever, vertreten durch den Bürgermeister Jan-Edo Albers, 

der Gemeinde Sande, vertreten durch den Bürgermeister Stephan Eiklenborg,  

der Gemeinde Wangerland, vertreten durch den Bürgermeister Mario Szlezak, und 

der Gemeinde Wangerooge, vertreten durch den Bürgermeister Marcel Fangohr 

 

über die Einrichtung einer gemeinsamen, zentralen Vergabestelle im Sinne des  

§ 5 Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) in 

der Fassung vom 21. 12. 2011 (Nds.GVBl. Nr.31/2011 S.493) 

 

 
 
 
Ziffer 1  
 
§ 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 03.06.2019 erhält folgende Fassung: 
 
Ab dem Jahr 2022 werden die Personalkosten der zentralen Vergabestelle 
(Entgeltgruppe 9c TVöD zzgl. Fortbildungskosten) entsprechend der tatsächlichen 
Inanspruchnahme abgerechnet. Dabei wird nach wie vor davon ausgegangen, dass 
die Zeitanteile der Kommunen Jever, Sande, Wangerland und Wangerooge 
zusammen rd. 50 % ergeben. 
 
Für den Fall, dass mittelfristig keine entsprechend hohe Auslastung mehr erfolgt, ist 
eine Neufassung der Kostenregelung erforderlich. 
 
 
 
Ziffer 2 
 
Die übrigen Regelungen des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 03.06.2019 bleiben 
unverändert. 
 
 



 

 
 
Schortens,  _____________     Stadt Schortens 
 
       _____________________________ 
        Gerhard Böhling   
          Bürgermeister 
 
 
 
 
 

    Stadt Jever     Gemeinde Sande 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
 Jan Edo Albers     Stephan Eiklenborg 

  Bürgermeister         Bürgermeister 
 
 
 
 
 

      Gemeinde Wangerland    Gemeinde Wangerooge 
 
 
___________________________  _____________________________ 

Mario Szlezak           Marcel Fangohr 
 Bürgermeister            Bürgermeister 
 


